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KENNZ AHLEN
H1  2018

in Mio. EUR H1 2018 H1 2017

Umsatz 844,7 803,5

EBITDA 109,4 103,4

EBIT 76,2 72,7

EBIT-Marge (in %) 9,0 9,0

EBIT bereinigt 81,2 78,5

EBIT-Marge bereinigt (in %) 9,6 9,8

Konzern-Jahresüberschuss (Ergebnis nach Steuern) 43,7 39,0

Operativer Cashflow -22,4 9,8

Cashflow aus Geschäftstätigkeit -33,5 -1,1

Cashflow aus Investitionstätigkeit -28,2 -63,8

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 27,9 39,5

30.6.2018 31.12.2017

Bilanzsumme 1.717,8 1.653,2

Eigenkapital 681,3 673,8

Eigenkapitalquote (in %) 39,7 40,8

Nettoverschuldung 513,1 398,9

Liquide Mittel 102,1 135,9

Beteiligungen (Anzahl zum Stichtag) 45 45

Der Zwischenabschluss der INDUS Holding AG zum 30.09.2018 wird am 14.11.2018 veröffentlicht.
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Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein  
zur außerordentlichen Hauptversammlung  
am Donnerstag, den 29. November 2018, um 10.30 Uhr (MEZ) 
im Rheinsaal des  Congress-Centrums Nord Koelnmesse, 2.OG, 
Deutz-Mülheimer Straße 111, 50679 Köln.

E INL ADUNG ZUR  
AUSSERORDENT L ICHEN  
HAUP T VERSAMMLUNG
DER 
INDUS  HOLDING  
AK T IENGESELL SCHAF T

BERGISCH GL ADBACH

WKN 620 010/ISIN DE0006200108
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TAGE SORDNUNG
1 
Neufassung der Satzung 

Die INDUS Holding AG unterliegt – wie das Ober-

landesgericht Düsseldorf durch Beschluss vom 

4. Juni 2018 festgestellt hat – aufgrund der in der 

INDUS-Gruppe in Deutschland insgesamt beschäf-

tigten Mitarbeiter dem Mitbestimmungsgesetz (Mit-

bestG). Vor diesem Hintergrund soll die Satzung 

– hinsichtlich des Vorstands und des in Zukunft pari-

tätisch mitbestimmten Aufsichtsrats – an die gesetz-

lichen Erfordernisse des MitbestG angepasst werden. 

Zugleich wird die durch die Geltung des MitbestG 

zwingend erforderliche Satzungsänderung zum 

Anlass genommen, einige wenige Bestimmungen 

zur Organisation der Hauptversammlung im Sinne 

größerer Praktikabilität zu ändern und die Satzung 

insgesamt neu zu gliedern, um ihre Lesbarkeit und 

praktische Handhabbarkeit zu verbessern.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung 

der INDUS Holding AG mit folgendem Wortlaut 

insgesamt neu zu fassen:

„I. Al lgemeine Bestimmungen

§ 1  F IRMA UND S I T Z

1.  Die Gesellschaft führt den Namen „INDUS Hol-

ding Aktiengesellschaft“.

2.  Der Sitz der Gesellschaft ist Bergisch Gladbach.

§ 2 GEGENS TAND DE S UNT ERNEHMENS

1.  Gegenstand des Unternehmens ist die Beteili-

gung an anderen Unternehmen jeglicher Art.

2.  Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu 

tätigen, die dem Gegenstand des Unternehmens 

förderlich sind.

§ 3 BEK ANNTMACHUNGEN

1.  Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen 

im Bundesanzeiger.

2.  Die Gesellschaft ist im Rahmen des rechtlich 

Zulässigen berechtigt, Informationen an ihre 

Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung 

zu übermitteln.

I I .  Grundkapital  und Aktien

§ 4 HÖHE UND E INT E ILUNG DE S GRUNDK API TAL S

1.  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 

63.571.323,62 (in Worten: EURO dreiund-

sechzig Millionen fünfhunderteinundsiebzig-

tausend-dreihundertdreiundzwanzig und zwei-

undsechzig Cent). 

2.  Es ist eingeteilt in 24.450.509 Aktien (Stück-

aktien).

§ 5 AR T DER AK T IEN UND AK T IENURKUNDEN

1. Die Aktien lauten auf den Inhaber.

2.  Ein Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung 

seines Anteils wird ausgeschlossen. Die Gesell-

schaft ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die 

bisher ausgegebenen Aktienurkunden durch 

neue Stückaktien-Urkunden zu ersetzen und 

die bisher ausgegebenen Aktienurkunden für 

kraftlos zu erklären.

§ 6 GENEHMIGT E S K API TAL

1.  Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundka-

pi tal der Gesellschaft bis zum 10. Juni 2019 

mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein-

malig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 

EUR 31.785.660,51 gegen Bar- und/oder 

Sach einlagen (einschließlich sogenannter ge-

mischter Sacheinlagen) durch Ausgabe von 
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bis zu 12.225.254 neuen, auf den Inhaber lau-

tenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmig-

tes Kapital 2014) und dabei einen vom Gesetz 

abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung, 

auch rückwirkend auf ein bereits abgelaufenes 

Geschäftsjahr, soweit über den Gewinn die-

ses abgelaufenen Geschäftsjahres noch kein 

Beschluss gefasst wurde, zu bestimmen. Den 

Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht 

einzuräumen. Die neuen Aktien können auch 

von einem oder mehreren durch den Vorstand 

bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflich-

tung übernommen werden, sie den Aktionären 

anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vor-

stand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugs-

recht der Aktionäre in folgenden Fällen auszu-

schließen:

 — zur Vermeidung von Spitzenbeträgen;

 —  bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinla-

gen, wenn der Ausgabebetrag der unter Aus-

schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet 

und die unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-

benen neuen Aktien insgesamt 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreiten und zwar 

weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind 

Aktien anzurechnen, die während der Lauf-

zeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer 

Ermächtigungen in unmittelbarer oder ent-

sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss 

veräußert oder ausgegeben wurden bzw. aus-

zugeben sind;

 —  bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinla-

gen, insbesondere zum Zweck des Erwerbs 

eines Unternehmens, von Unternehmens-

teilen, einer Beteiligung an einem Unterneh-

men oder sonstigen wesentlichen Betriebs-

mitteln; sowie

 —  um den Inhabern von Wandlungs- oder 

Optionsrechten auf Aktien der Gesell-

schaft bzw. entsprechender Wandlungs- 

oder Optionspflichten zum Ausgleich von 

Verwässerungen ein Bezugsrecht in dem 

Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 

Ausübung dieser Rechte bzw. Erfüllung die-

ser Pflichten als Aktionär zustehen würde;

2.  Die Gesamtzahl der unter Ausschluss des 

Bezugsrechts aufgrund einer dieser Ermäch-

tigungen auszugebenden und ausgegebenen 

Aktien darf 10 % des Grundkapitals zum Zeit-

punkt der Ausübung der Ermächtigung nicht 

überschreiten; dabei sind Aktien anzurech-

nen, die während der Laufzeit dieser Ermächti-

gung aufgrund anderer Ermächtigungen unter 

Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausge-

geben wurden bzw. auszugeben sind.

3.  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, 

insbesondere den Inhalt der Aktienrechte, die 

Bedingungen der Aktienausgabe einschließ-

lich des Ausgabebetrags, festzulegen. Der Auf-

sichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Sat-

zung entsprechend dem Umfang der jeweiligen 

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu 

ändern.

4.  Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den Wortlaut 

der Satzung entsprechend der jeweiligen Aus-

nutzung des genehmigten Kapitals zu ändern.

§ 7 BEDINGT E S K API TAL

1.  Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis 

zu EUR 11.700.000,04, eingeteilt in bis zu 

4.500.000 auf den Inhaber lautende Stück-

aktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
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2018). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie 

 a)  die Inhaber bzw. Gläubiger von Options-  

und/oder Wandelschuldverschreibungen, die 

von der Gesellschaft aufgrund der Ermäch-

ti gung des Vorstands durch die ordentliche 

Hauptversammlung vom 24. Mai 2018 bis  

zum 23. Mai 2023 ausgegeben werden, 

von ihrem Options- bzw. Wandlungsrecht 

Gebrauch machen oder

 b)  die Verpflichteten aus Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen, die von der  

Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des 

Vorstandes durch die ordentliche Haupt-

versammlung vom 24. Mai 2018 bis zum 

23. Mai 2023 ausgegeben werden, ihre Wand-

lungs- bzw. Optionspflicht erfüllen und

 c)  das Bedingte Kapital nach Maßgabe der 

Bedingungen der Wandel- bzw. Options-

schuldverschreibungen benötigt wird.

2.  Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 

nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 

Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestim-

menden Options- oder Wandlungspreis. 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres, in dem sie durch Ausübung von 

Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch 

Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflich-

ten entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich 

zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer 

Aktien, hiervon und auch abweichend von 

§ 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abgelau-

fenes Geschäftsjahr festlegen. Der Aufsichtsrat 

ist ermächtigt, den Wortlaut der Satzung ent-

sprechend der jeweiligen Inanspruchnahme 

des Bedingten Kapitals 2018 und nach Ablauf 

sämtlicher Options- bzw. Wandlungsfristen zu 

ändern.

I I I .  Vorstand

§ 8 ZUS AMMENSE T ZUNG UND V ER T RE T UNG

1.  Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Per-

sonen. Im Übrigen beschließt der Aufsichtsrat 

die Zahl der Mitglieder des Vorstandes.

2.  Die Mitglieder des Vorstandes werden durch 

den Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Er 

kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden 

oder Sprecher des Vorstandes und ein weiteres 

Mitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden 

ernennen.

3.  Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstands-

mitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied 

gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten; 

§ 112 AktG bleibt unberührt.

4.  Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne 

Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der 

Gesellschaft berechtigt sein sollen und/oder 

befugt sind, im Namen der Gesellschaft und als 

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzu-

nehmen.

§ 9 GE SCHÄF T SFÜHRUNG 

Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die 

Gesellschaft zu leiten; er gibt sich selbst einstimmig 

eine Geschäftsordnung. Änderungen und Aufhe-

bungen der Geschäftsordnung bedürfen ebenfalls 

der Einstimmigkeit. Über alle Fragen von grund-

sätzlicher oder wesentlicher Bedeutung entschei-

det der Gesamtvorstand durch Mehrheitsbeschluss 

der teilnehmenden Vorstandsmitglieder. Ist ein 

Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstan-

des ernannt, gibt bei Beschlussfassungen des Vor-

standes bei Stimmengleichheit seine Stimme den 

Ausschlag, sofern dem Vorstand mehr als zwei Per-

sonen angehören. Die Mitglieder des Vorstandes 

nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrates mit 

beratender Stimme teil, sofern nicht im Einzelfall 
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der Aufsichtsrat oder sein Vorsitzender etwas ande-

res bestimmt.

IV.  Aufsichtsrat

§ 10 ZUS AMMENSE T ZUNG UND AMT SDAUER

1.  Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, 

von denen sechs Mitglieder von der Hauptver-

sammlung und sechs Mitglieder von den Arbeit-

nehmern nach den Bestimmungen des MitbestG 

gewählt werden.

2.  Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 

Anteilseigner erfolgt für die Zeit bis zur Beendi-

gung der Hauptversammlung, die über die Ent-

lastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem 

Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäfts-

jahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht 

mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist statthaft. 

Die Hauptversammlung kann für die Aufsichts-

ratsmitglieder der Anteilseigner bei ihrer Wahl 

eine kürzere Amtszeit bestimmen. Eine Nach-

wahl für vorzeitig ausgeschiedene Aufsichts-

ratsmitglieder erfolgt für die restliche Amtszeit 

des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

3.  Wählbar sind nur Personen, die am Tag der 

Hauptversammlung, in der die Aufsichtsrats-

mitglieder gewählt werden, das 70. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben; dies gilt auch für die 

Wahl von Ersatzmitgliedern.

4.  Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptver-

sammlung ohne Bindung an einen Wahlvor-

schlag gewählt worden sind, können von ihr 

vor Ablauf der Amtszeit abberufen werden. Der 

Beschluss bedarf einer Mehrheit, die mindestens 

drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst.

5.  Für jedes Aufsichtsratsmitglied der Anteilseig-

ner können ein oder mehrere Ersatzmitglieder 

gewählt werden. Ebenso kann ein Ersatzmitglied 

für mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder 

der Anteilseigner gewählt werden. Die Ersatz-

mitglieder treten in der bei ihrer Wahl festgeleg-

ten Reihenfolge an die Stelle des jeweils vorzei-

tig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds der 

Anteilseigner, wenn kein Nachfolger gewählt 

ist. Das Ersatzmitglied kann nur gleichzeitig 

mit dem Aufsichtsratsmitglied bestellt werden, 

für das es nachrücken soll. Sofern ein Ersatz-

mitglied infolge einer Nachwahl aus dem Auf-

sichtsrat wieder ausscheidet, lebt seine Stellung 

als Ersatzmitglied entsprechend der ursprüng-

lich festgelegten Reihenfolge wieder auf, sofern 

zumindest ein Aufsichtsratsmitglied, für das es 

als Ersatzmitglied gewählt ist, noch im Amt ist. 

Das Amt eines Ersatzmitglieds erlischt spätes-

tens mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschie-

denen Aufsichtsratsmitglieds. Die Wahl von 

Ersatzmitgliedern der Arbeitnehmer bestimmt 

sich nach den Bestimmungen des MitbestG; ihre 

Amtszeit gilt jeweils für die restliche Amtszeit 

des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

6.  Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatz-

mitglied kann sein Amt mit einer Frist von einem 

Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber 

dem Vorstand unter Benachrichtigung des Auf-

sichtsratsvorsitzenden nieder legen. Das Recht 

zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund 

bleibt hiervon unberührt.

§ 1 1  VOR SI T ZENDER UND S T EL LV ER T RE T ER

1.  Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der 

die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner 

gewählt worden sind, findet eine Aufsichtsrats-

sitzung statt, zu der es einer besonderen Ein-

ladung nicht bedarf. In dieser Sitzung wählt der 

Aufsichtsrat unter Leitung des an Lebensjahren 

ältesten Mitglieds gemäß § 27 MitbestG aus sei-

ner Mitte für die in § 10 Abs. 2 dieser Satzung 
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bestimmte Amtszeit einen Vorsitzenden und 

einen Stellvertreter. 

2.  Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertre-

ter vorzeitig aus ihrem Amt aus, so hat der Auf-

sichtsrat für ihn unverzüglich eine Neuwahl für 

die vakante Funktion für die restliche Amtszeit 

des Aufsichtsrats vorzunehmen.

3.  Sofern der Stellvertreter im Fall der Verhinde-

rung des Vorsitzenden tätig wird, stehen ihm 

die gleichen Rechte wie diesem zu, jedoch mit 

Ausnahme der dem Vorsitzenden nach dem 

MitbestG zustehenden zweiten Stimme. 

4.  Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden 

namens des Aufsichtsrates von dem Vorsitzen-

den abgegeben. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist 

ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur 

Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats 

notwendigen Willenserklärungen abzugeben. 

Der Vorsitzende ist ermächtigt, Erklärungen für 

den Aufsichtsrat entgegenzunehmen.

§ 12 GE SCHÄF T SORDNUNG

Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung 

im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und 

dieser Satzung.

§ 13 S I T ZUNGEN UND E INBERUFUNG

1.  Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom 

Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 

mindestens 14 Tagen und Angabe der einzel-

nen Punkte der Tagesordnung einberufen. Bei 

der Berechnung der Frist werden der Tag der 

Absendung der Einladung und der Tag der Sit-

zung nicht mitgerechnet. Diese Frist kann in 

dringenden Fällen abgekürzt werden, wenn 

der Vorsitzende die Dringlichkeit feststellt und 

hierauf in der Einberufung hinweist. Zwischen 

dem Tag der Einberufung und dem Tag der Sit-

zung sollen auch in dringenden Fällen mindes-

tens drei Tage liegen. Der Vorsitzende bestimmt 

den Tagungsort. Die Einberufung der Sitzungen 

kann schriftlich, per Telefax, fernmündlich oder 

mit Hilfe sonstiger gebräuchlicher Kommunika-

tionsmittel (z.B. per E-Mail) erfolgen. Der Auf-

sichtsrat kann das Nähere in seiner Geschäfts-

ordnung regeln. 

2.  In der Regel soll der Aufsichtsrat in jedem Kalen-

dervierteljahr eine Sitzung abhalten; er muss 

zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten.

§ 14 BE SCHLUSSFA SSUNG

1.  Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn 

sämtliche seiner Mitglieder geladen sind und 

mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen 

er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschluss-

fassung teilnehmen. Als Teilnahme an einer 

Präsenzsitzung gilt auch die Zuschaltung per 

Telefon oder per Videokonferenz. Abwesende 

Aufsichtsratsmitglieder können an Abstim-

mungen des Aufsichtsrats in einer Präsenzsit-

zung auch dadurch teilnehmen, dass sie durch 

andere Aufsichtsratsmitglieder ihre schriftlich 

übermittelte Stimmabgabe überreichen las-

sen. Der Aufsichtsrat kann das Nähere in seiner 

Geschäftsordnung regeln.

2.  Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit 

nicht gesetzlich zwingend etwas anderes vor-

geschrieben ist, mit der einfachen Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen gefasst. Ergibt eine 

Abstimmung Stimmengleichheit, so hat bei 

einer erneuten Abstimmung über denselben 

Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleich-

heit ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzende zwei 

Stimmen. § 108 Abs. 3 des AktG ist auch auf die 

Abgabe der zweiten Stimme anzuwenden. Im 

Übrigen gilt § 14 Abs. 1 Satz 2 der Satzung ent-
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sprechend. Dem Stellvertreter steht die zweite 

Stimme nicht zu.

3.  Beschlüsse können auch ohne Einberufung 

einer Präsenzsitzung im Wege schriftlicher, 

fernmündlicher oder einer Abstimmung mit 

Hilfe sonstiger gebräuchlicher Kommunika-

tionsmittel (z.B. per E-Mail, Telefax oder per 

Telefon- oder Videokonferenz) gefasst werden, 

wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrates dies 

für den Einzelfall unter Beachtung einer ange-

messenen Frist anordnet. Ein Recht der übri-

gen Aufsichtsratsmitglieder zum Widerspruch 

gegen diese Art der Beschlussfassung besteht 

nicht. Der Aufsichtsrat kann das Nähere in sei-

ner Geschäftsordnung bestimmen.

4.  Zur Beratung einzelner Gegenstände der Tages-

ordnung können Sachverständige und Aus-

kunftspersonen hinzugezogen werden.

5.  Über die Verhandlungen und Beschlüsse des 

Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzuferti-

gen, die von dem Vorsitzenden des Aufsichts-

rates zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift 

sind Ort und Tag der Sitzung, Teilnehmer, die 

Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche 

Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse 

des Aufsichtsrates anzugeben.

§ 15 AUSSCHÜSSE 

1.  Der Aufsichtsrat kann die Ausübung einzelner 

ihm obliegender Aufgaben Ausschüssen oder 

einzelnen seiner Mitglieder übertragen, soweit 

das Gesetz dies zulässt. Näheres bestimmt die 

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats.

2.  Der Aufsichtsrat hat in jedem Fall unmittelbar 

nach der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden 

und seines Stellvertreters den nach § 27 Abs. 3 

MitbestG zu bildenden Ausschuss einzurichten. 

Diesem gehören neben dem Aufsichtsratsvor-

sitzenden und seinem Stellvertreter jeweils ein 

von den Aufsichtsratsmitgliedern der Anteils-

eigner und den Aufsichtsratsmitgliedern der 

Arbeitnehmer zu wählendes Mitglied an. 

§ 16 V ERGÜ T UNG

1.  Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält außer dem 

Ersatz seiner Auslagen für seine Tätigkeit im 

jeweils abgelaufenen Geschäftsjahr eine Grund-

vergütung in Höhe von EUR 30.000,- sowie 

ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 3.000,- 

pro Sitzung. Entsprechendes gilt für Tele-

fon- oder Videokonferenzen. Der Vorsitzende 

erhält das Doppelte der beiden vorgenannten 

Beträge, der Stellvertreter das Eineinhalbfache. 

Die Grundvergütung ist fällig zum Ende eines 

Geschäftsjahres. Aufsichtsratsmitgliedern, die 

dem Aufsichtsrat nicht während des gesamten 

Geschäftsjahres angehört haben oder den Vor-

sitz oder den stellvertretenden Vorsitz innehat-

ten, steht die Vergütung nur zeitanteilig zu.

2.  Jedes Mitglied eines Aufsichtsratsausschusses 

erhält außer dem Ersatz seiner Auslagen für seine 

Tätigkeit im jeweils abgelaufenen Geschäftsjahr 

eine Vergütung in Höhe von EUR 5.000,-. Der 

Ausschussvorsitzende erhält das Doppelte des 

vorgenannten Betrages. Die Vergütung ist fällig 

zum Ende eines Geschäftsjahres. Ausschussmit-

gliedern, die dem Ausschuss nicht während des 

gesamten Geschäftsjahres angehört haben oder 

den Vorsitz innehatten, steht die Vergütung 

nur zeitanteilig zu. Die vorgenannten Regelun-

gen gelten nicht für den Ausschuss gemäß § 27 

Abs. 3 MitbestG.

3.  Den Aufsichtsratsmitgliedern wird die gesetz-

liche Umsatzsteuer erstattet.
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4.  Die Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichts-

ratsmitglieder eine Vermögensschaden-Haft-

pflichtversicherung in angemessener Höhe ab-

schließen, die die gesetzliche Haftpflicht aus der 

Aufsichtsratstätigkeit abdeckt. Die Versiche-

rungsprämie trägt die Gesellschaft.

§ 17 ÄNDERUNGEN DER S AT ZUNGSFA SSUNG

Der Aufsichtsrat ist zu Änderungen der Satzung 

ermächtigt, die lediglich deren Fassung betreffen.

V. Hauptversammlung

§ 18 E INBERUFUNG UND OR T

1.  Die Hauptversammlung, die über die Entlas-

tung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, 

die Verwendung des Bilanzgewinns, die Wahl 

des Abschlussprüfers, die Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern der Anteilseigner und in den 

vom Gesetz vorgesehenen Fällen über die Fest-

stellung des Jahresabschlusses und die Billigung 

des Konzernabschlusses beschließt (ordentli-

che Hauptversammlung), findet innerhalb der 

ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres 

statt.

2.  Außerordentliche Hauptversammlungen sind 

einzuberufen, wenn es das Wohl der Gesell-

schaft erfordert.

3.  Die Hauptversammlung wird durch den Vor-

stand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen 

Fällen durch den Aufsichtsrat oder eine Akti-

onärsminderheit einberufen. Die Einberufung 

muss mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu 

dessen Ablauf die Anmeldung der Aktionäre 

der Gesellschaft zugegangen sein muss, bekannt 

gemacht werden. Der Tag der Einberufung ist bei 

der Berechnung nicht mitzurechnen.

4.  Die Hauptversammlung findet am Sitz der 

Gesellschaft oder an einem Ort im Umkreis von 

100 km von Bergisch Gladbach statt.

§ 19 T E ILNAHME AN DER HAUP T V ER S AMMLUNG

1.  Es dürfen nur diejenigen Aktionäre an der 

Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimm-

recht ausüben, deren Anmeldung und deren 

Nachweis ihrer Berechtigung zur Teilnahme 

und zur Ausübung des Stimmrechts mindestens 

sechs Tage vor der Hauptversammlung unter der 

in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 

der Gesellschaft zugegangen ist. Bei der Fristbe-

rechnung sind der Tag des Zugangs der Anmel-

dung und der Tag der Hauptversammlung nicht 

mitzurechnen. Der Nachweis hat sich auf den 

Beginn des 21. Tages vor der Hauptversamm-

lung zu beziehen und hat in deutscher oder 

englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) 

zu erfolgen; hierfür genügt ein entsprechender 

Nachweis durch das depotführende Institut.

2.  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass 

Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne 

Anwesenheit an deren Versammlungsort und 

ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und 

sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 

teilweise im Wege elektronischer Kommuni-

kation ausüben können, ausgenommen das 

Recht, gegen Beschlüsse der Hauptversamm-

lung Widerspruch zur Niederschrift zu erklären. 

Die Einzelheiten werden in der Einberufung zur 

Hauptversammlung mitgeteilt. Der Vorstand 

ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre 

Stimmen, auch ohne an der Versammlung teil-

zunehmen, schriftlich oder im Wege elektroni-

scher Kommunikation abgeben dürfen (Brief-

wahl).
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3.  Die Einzelheiten der Anmeldung und die Aus-

stellung von Eintrittskarten sind in der Einla-

dung bekannt zu machen.

§ 20 VOR SI T Z IN DER HAUP T V ER S AMMLUNG, 

 FR AGE- UND REDERECHT DER AK T IONÄRE

1.  Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der 

Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle seiner 

Verhinderung ein von ihm bestimmtes anderes 

Aufsichtsratsmitglied. Wenn der Vorsitzende 

des Aufsichtsrates kein anderes Aufsichtsrats-

mitglied bestimmt hat oder sowohl er als auch 

das von ihm bestimmte andere Aufsichtsrats-

mitglied verhindert sind, wird der Versamm-

lungsleiter durch die anwesenden Aufsichtsrats-

mitglieder der Anteilseigner gewählt. Kommt 

diese Wahl nicht zustande, wird der Versamm-

lungsleiter durch die Hauptversammlung unter 

der Leitung des Aktionärs oder Aktionärsvertre-

ters, der in der Hauptversammlung die meisten 

Stimmen vertritt, gewählt. 

2.  Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihen-

folge, in der die Gegenstände der Tagesordnung 

verhandelt werden, die Reihenfolge der Redner 

und die Art, Reihenfolge und Form der Abstim-

mungen.

3.  Bei Wahlen zum Aufsichtsrat ist der Versamm-

lungsleiter berechtigt, über eine von der Verwal-

tung oder von den Aktionären vorgelegte Liste 

abstimmen zu lassen.

4.  Der Versammlungsleiter kann das Frage- und 

Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen 

beschränken. Er kann zu Beginn oder während 

des Verlaufs der Hauptversammlung insbe-

sondere den zeitlichen Rahmen des gesamten 

Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den 

einzelnen Tagesordnungspunkten, die zusam-

mengenommene Rede- und Fragezeit sowie 

das Frage- und Rederecht für einzelne Redner 

angemessen festsetzen. Dabei kann er auch die 

vorzeitige Schließung der Rednerliste sowie den 

Schluss der Debatte anordnen.

§ 2 1  S T IMMRECHT UND BE SCHLUSSFA SSUNG

1. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

2.  Das Stimmrecht beginnt erst mit der vollständi-

gen Leistung der Einlage.

3.  Die Beschlüsse der Hauptversammlung wer-

den mit der einfachen Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit 

erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei 

der Beschlussfassung vertretenen Grundkapi-

tals gefasst, falls nicht das Gesetz oder die Sat-

zung zwingend etwas anderes vorschreiben.

4.  Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte 

ausgeübt werden. Die Erteilung, der Widerruf 

und der Nachweis der Vollmacht bedürfen der 

Textform (§ 126b BGB), sofern nicht gesetzlich 

etwas Abweichendes bestimmt ist. Der Nach-

weis der Vollmacht kann der Gesellschaft auf 

einem vom Vorstand zu bestimmenden Weg 

der elektronischen Kommunikation übermittelt 

werden. Die Einzelheiten werden in der Einbe-

rufung zur Hauptversammlung mitgeteilt.

5.  Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine 

Person zur Teilnahme an der Hauptversamm-

lung und zur Stimmrechtsausübung, so kann 

die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 

zurückweisen.

6.  Der Anspruch des Aktionärs nach § 128 Abs. 

1 Satz 1 AktG auf Übermittlung der Mitteilung 

nach § 125 Abs. 1 AktG ist auf den Weg elek-

tronischer Kommunikation beschränkt. Glei-

ches gilt, soweit die Voraussetzungen des § 49 
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Abs. 3 Satz 1 Nr.  1 lit. d WpHG erfüllt sind, für 

die Übermittlung von Mitteilungen durch die 

Gesellschaft nach § 125 Abs. 2 AktG. Der Vor-

stand ist ermächtigt, Mitteilungen in Papier-

form zu übermitteln, und kann auch die Kredi-

tinstitute zu einer Übermittlung in Papierform 

ermächtigen. Soweit der Vorstand eine Über-

mittlung in Papierform zulässt, ist dies mit der 

Einberufung zur Hauptversammlung bekannt 

zu machen.

7.  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass 

die Hauptversammlung ganz oder auszugsweise 

in Bild und Ton übertragen werden kann.

VI.   Geschäftsjahr, Rechnungslegung, Gewinn-

verwendung

§ 22 GE SCHÄF T S JAHR, JAHRE S ABSCHLUSS UND 

 KONZERNABSCHLUSS 

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2.  Der Vorstand hat in den ersten drei Mona-

ten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss, 

den Lagebericht, den Konzernabschluss sowie 

den Konzernlagebericht für das vergangene 

Geschäftsjahr aufzustellen und unverzüglich 

dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer 

zur Prüfung vorzulegen. Ferner hat er dem Auf-

sichtsrat den Vorschlag für die Verwendung des 

Bilanzgewinns zur Prüfung vorzulegen.

§ 23 RÜCKL AGEN

Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresab-

schluss fest, so sind sie ermächtigt, mehr als die 

Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinn-

rücklagen im Sinne von § 266 Abs. 3 HGB einzu-

stellen. Dabei sind Beträge, die in die gesetzlichen 

Rücklagen einzustellen sind, und ein Verlustvortrag 

vorab vom Jahresüberschuss abzuziehen.

§ 24 GE WINN V ERWENDUNG

1.  Wenn die Hauptversammlung nichts ande-

res beschließt, wird der Bilanzgewinn an die 

Aktionäre entsprechend ihrer Beteiligung am 

Grundkapital verteilt. Im Fall der Erhöhung 

des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung 

der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 

Satz 3 AktG bestimmt werden.

2.  Gewinnanteilscheine, welche binnen vier Jah-

ren nach Ablauf desjenigen Kalenderjahres, 

in welchem sie zur Auszahlung fällig wurden, 

nicht erhoben sind, verfallen zugunsten der 

Gesellschaft.“

2  
Neuwahl des Aufsichtsrats

Mit Ablauf der außerordentlichen Hauptversamm-

lung erlischt das Amt der bisherigen Aufsichtsrats-

mitglieder gemäß §§ 97 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung 

mit Satz 2, 98 Abs. 4 Satz 2 AktG. 

Gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG hat der Aufsichtsrat aus je 

sechs Mitgliedern der Anteilseigner und Arbeitneh-

mer und gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG darüber 

hinaus zu mindestens 30 % aus Frauen und zu min-

destens 30 % aus Männern zu bestehen. 

Grundsätzlich ist die Geschlechterquote vom Auf-

sichtsrat insgesamt zu erfüllen, wenn nicht gemäß 

§ 96 Abs. 2 Satz 3 AktG die Seite der Anteils-

eigner- oder Arbeitnehmervertreter der Gesamt-

erfüllung widerspricht. Die Aufsichtsratsmitglieder 

der Anteilseigner haben der Gesamterfüllung der 

gesetzlichen Geschlechterquote widersprochen. 

Der Aufsichtsrat ist damit sowohl auf der Seite der 

Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner als auch 

auf der Seite der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit-

nehmer jeweils mit mindestens zwei Frauen und 

mindestens zwei Männern zu besetzen.
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Dem Mindestanteilsgebot bei Getrennterfüllung 

trägt der nachfolgende Wahlvorschlag Rechnung. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

a)  Herrn Jürgen Abromeit, ehemaliger Vorstands-

vorsitzender INDUS Holding AG, wohnhaft in 

Georgsmarienhütte,

b)  Herrn Dr. Jürgen Allerkamp, Vorstandsvor-

sitzender der Investitionsbank Berlin, Berlin, 

wohnhaft in Hamburg,

c)  Frau Dr. Dorothee Becker, Geschäftsführende 

Gesellschafterin der Gebr. Becker GmbH, Wup-

per tal, wohnhaft in Wuppertal,

d)  Frau Isabella Pfaller, Vorstandsmitglied der 

Versicherungskammer Bayern Versicherungs-

anstalt des öffentlichen Rechts (Holding), der 

Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, 

der Bayerischer Versicherungsverband Versi-

cherungs-AG, der Bayerische Landesbrandver-

sicherung AG und der Versicherungskammer 

Bayern Konzern-Rückversicherung AG, Mün-

chen, wohnhaft in München,

e)  Herrn Helmut Späth, Aufsichtsratsvorsitzender 

der ifb AG, Köln, wohnhaft in Grünwald,

f )  Herrn Diplom-Ingenieur Carl Martin Welcker, 

Geschäftsführender Gesellschafter der Alfred 

H. Schütte GmbH & Co. KG, Köln, wohnhaft in 

Köln

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptver-

sammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, 

die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2022 beschließt, als Aufsichtsrats-

mitglieder der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der 

INDUS Holding AG zu wählen. 

Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, für den Fall, dass 

Herr Jürgen Abromeit, Herr Dr. Jürgen Allerkamp, 

Frau Dr. Dorothee Becker, Frau Isabella Pfaller, Herr 

Helmut Späth sowie Herr Dipl.-Ing. Carl Martin 

Welcker zu Aufsichtsratsmitgliedern gewählt wer-

den, gleichzeitig

g)  Frau Prof. Dr. Nadine Kammerlander, Lehr-

stuhlinhaberin des Lehrstuhls für Familienun-

ternehmen an der WHU - Otto Beisheim School 

of Management, wohnhaft in Koblenz, 

zum Ersatzmitglied für Herrn Jürgen Abromeit, 

Herrn Dr. Jürgen Allerkamp, Frau Dr. Dorothee 

Becker, Frau Isabella Pfaller, Herrn Helmut Späth 

sowie Herrn Dipl.-Ing. Carl Martin Welcker zu 

wählen, falls eine dieser Personen vorzeitig aus dem 

Aufsichtsrat ausscheiden sollte.

Der Wahlvorschlag berücksichtigt dabei ent-

sprechende Vorschläge des Personal- und Nomi-

nierungsausschusses und die vom Aufsichtsrat 

beschlossenen Ziele für seine Zusammensetzung 

und strebt die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat 

erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgre-

mium an. 

Der Vorschlag des Aufsichtsrats, den ehemaligen 

Vorstandsvorsitzenden der INDUS Holding AG, 

Herrn Jürgen Abromeit, als Aufsichtsratsmitglied 

der Anteilseigner zu wählen, stützt sich auf den 

Vorschlag von Aktionären, die mehr als 25 Prozent 

der Stimmrechte an der INDUS Holding AG halten.

Es ist beabsichtigt, die Wahl durch die Hauptver-

sammlung im Wege der Einzelwahl der Kandida-

tinnen und Kandidaten durchzuführen.

Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 Abs. 5 des Deutschen 

Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes 

hingewiesen: Der Aufsichtsrat hat sich bei den zur 

Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandi-
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daten vergewissert, dass sie jeweils den zu erwar-

tenden Zeitaufwand aufbringen können. 

In Bezug auf Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des Deutschen 

Corporate Governance Kodex wird erklärt: Frau 

Dr. Dorothee Becker, Herr Dr. Jürgen Allerkamp, 

Herr Helmut Späth und Herr Diplom-Ingenieur 

Carl Martin Welcker sind gegenwärtig bereits Mit-

glied des Aufsichtsrates der INDUS Holding AG. 

Frau Isabella Pfaller ist Vorstandsmitglied der Versi-

cherungskammer Bayern, welche mehr als 10 % der 

stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft hält. 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrates steht darüber 

hinaus keine der vorgeschlagenen Kandidatinnen 

und keiner der vorgeschlagenen Kandidaten in einer 

für die Wahlentscheidung eines objektiv urteilen-

den Aktionärs maßgebenden persönlichen oder 

geschäftlichen Beziehung zur INDUS Holding AG 

oder deren Konzerngesellschaften, den Organen der 

INDUS Holding AG oder einem direkt oder indirekt 

mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an 

der INDUS Holding AG beteiligten Aktionär. Glei-

ches gilt für die zum Ersatzmitglied vorgeschlagene 

Frau Prof. Dr. Nadine Kammerlander.

Ergänzende Angaben zu den vorgeschlagenen 

Kandidatinnen und Kandidaten:

a) Jürgen Abromeit

—  Geboren 1960 in Holzhausen/Georgsmarien-

hütte, deutsche Staatsangehörigkeit

— Ausbildung zum Bankkaufmann

—  1982–1998 Bankmanager bei der Dresdner Bank 

und der Commerzbank, überwiegend im Fir-

menkundengeschäft und Investmentbanking

—  1998 – 2008 Leiter Finanzen im Stahlkonzern 

Georgsmarienhütte (GMH), u.a. Geschäftsfüh-

rung mehrerer Tochterunternehmen und Ver-

antwortung der Sparte Stahl-, Maschinen- und 

Anlagenbau als Bereichsvorstand in der Unter-

nehmensgruppe

—  2008 – 2018 Mitglied des Vorstands der INDUS 

Holding AG, ab Juli 2012 Vorsitzender des Vor-

stands

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländi-

schen Aufsichtsräten: 

— Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder auslän-

dischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-

nehmen: 

— Keine

b) Dr. Jürgen Allerkamp

—  Geboren 1956 in Brakel bei Höxter, deutsche 

Staatsangehörigkeit 

—  Studium der Rechts- und Staatswissenschaften 

(Volljurist), Promotion 

—  1987-1991 Justitiar Westdeutsche Landesbank, 

Düsseldorf

—  1991–1997 Bereichsleiter Vorstandssekreta-

riat/Recht, stellvertretendes Mitglied des Vor-

standes, zuletzt Mitglied des Vorstandes der 

Stadtsparkasse Dresden

—  1997–2010 Mitglied des Vorstandes der Nord/

LB, Hannover

—  2010–2012 Vorstandsvorsitzender der Deut-

schen Hypothekenbank AG, Hannover

—  Seit 2015 Vorsitzender des Vorstands der Inves-

titionsbank Berlin

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländi-

schen Aufsichtsräten: 

—  INDUS Holding AG, stellvertretender Auf-

sichtsratsvorsitzender (börsennotiert)

—  BPWT Berlin Partner für Wirtschaft und Tech-

nologie GmbH, Berlin, Vorsitzender des Auf-

sichtsrates (nicht börsennotiert)

—  IBB Beteiligungsgesellschaft mbH, Berlin (nicht 

börsennotiert)
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Die IBB Beteiligungsgesellschaft mbH ist eine Kon-

zerngesellschaft der Investitionsbank Berlin.

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder auslän-

dischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-

nehmen: 

— Keine

c) Dr. Dorothee Becker

—  Geboren 1966 in Wuppertal, deutsche Staats-

angehörigkeit 

—  Studium der Wirtschaftswissenschaften, Pro-

motion 

—  1998–1999 Tätigkeit an der Akademie der 

Ruhr-Universität Bochum

—  2000–2011 Kaufmännische Leiterin des mit-

telständischen Unternehmens Gebr. Becker 

GmbH, Wuppertal

—  Seit 2011 Mitglied und Sprecherin der 

Geschäftsführung der Gebr. Becker GmbH, 

Wuppertal. 

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländi-

schen Aufsichtsräten: 

— INDUS Holding AG (börsennotiert)

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder auslän-

dischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-

nehmen: 

— Keine

d) Isabella Pfaller

—  Geboren 1968 in Regensburg, deutsche Staats-

angehörigkeit

—  Studium der Mathematik mit Nebenfach 

Betriebswirtschaftslehre an der Universität 

Regensburg, Examen als Diplom-Mathemati-

kerin (Univ.), Stipendiatin der Friedrich-Nau-

mann-Stiftung

—  Examinierte Steuerberaterin und Wirtschafts-

prüferin

—  1994 –2001 Managerin mit Prokura, Prüfungs-

leiterin, Prüfungsassistentin bei der KPMG Bay-

erische Treuhandgesellschaft, Nürnberg, Mün-

chen, London

—  2002–2017 Fach- und Führungsaufgaben bei 

der Münchener Rück AG, München, zuletzt 

Bereichsleiterin Financial and Regulatory 

Reporting

—  Seit 2018, Mitglied des Vorstands der Konzern-

unter nehmen der Versicherungskammer  Bayern, 

München, verantwortlich für die Bereiche 

Finanzen und Rechnungswesen

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländi-

schen Aufsichtsräten: 

—  CONSAL Beteiligungsgesellschaft AG, Mün-

chen (nicht börsennotiert)

—  Union Krankenversicherung AG, Saarbrücken 

(nicht börsennotiert)

—  Saarland Feuerversicherung AG, Saarbrücken 

(nicht börsennotiert)

—  Saarland Lebensversicherung AG, Saarbrücken 

(nicht börsennotiert)

Die CONSAL Beteiligungsgesellschaft AG, die 

Union Krankenversicherung AG, die Saarland 

Feuer versicherung AG und die Saarland Lebensver-

sicherung AG sind Konzerngesellschaften des Kon-

zerns der Versicherungskammer Bayern.

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder auslän-

dischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-

nehmen: 

— Keine
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e) Helmut Späth

—  Geboren 1952 in Langenau/Ulm, deutsche 

Staatsangehörigkeit 

—  Banklehre und Studium der Wirtschaftswis-

senschaften (ehemals Wirtschaftsprüfer sowie 

Steuerberater)

—  1983–1988 KPMG Peat Marwick Wirtschafts-

prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 

Frank furt am Main

—  1989–1993 Leiter Bereich Beteiligungen, AMB 

Aachener und Münchener Beteiligungs AG 

(AMB Generali), Aachen

—  1994–1997 Mitglied des Vorstandes der Thu-

ringia-Versicherungs AG, (AMB Generali), 

München

—  1997–2017 Mitglied des Vorstandes der Versi-

cherungskammer Bayern, München

—  2004–2017 stellvertretender Vorsitzender des 

Vorstandes der Versicherungskammer Bayern 

Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, 

München (im Vorstand zuständig für die Res-

sorts Finanzen und Rechnungswesen).

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländi-

schen Aufsichtsräten: 

—  INDUS Holding AG, Vorsitzender des Auf-

sichtsrates (börsennotiert)

—  Ifb AG, Köln, Vorsitzender des Aufsichtsrates 

(nicht börsennotiert)

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder auslän-

dischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-

nehmen: 

— Keine

f ) Carl Martin Welcker

—  Geboren 1960 in Köln, deutsche Staatsangehö-

rigkeit

—  Ausbildung als Maschinenschlosser und Stu-

dium des Wirtschaftsingenieurwesens 

—  1990 Assistent der Geschäftsleitung bei Fa. 

Klingelnberg Söhne, Remscheid

—  1991 Assistent der Geschäftsleitung bei Inter-

national Knife and Saw Inc., Cincinnati/Ohio, 

USA

—  1992 Mitglied der Geschäftsleitung der Alfred 

H. Schütte GmbH & Co. KG, Köln

—  Seit 1993 Geschäftsführender Gesellschafter 

der Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG, Köln

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländi-

schen Aufsichtsräten: 

— INDUS Holding AG (börsennotiert)

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder auslän-

dischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-

nehmen: 

— Keine

g) Vorgeschlagenes Ersatzmitglied: 

Prof. Dr. Nadine Kammerlander 

—  Geboren 1983 in Künzelsau, deutsche Staatsan-

gehörigkeit

— Studium der Physik, Promotion, Habilitation

—  2008–2012 Beraterin und Projektleiterin 

McKinsey&Company, München

—  2012–2014 Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am Center for Family Business der Universität 

St. Gallen

—  2014–2015 Assistenz- und Gastprofessorin 

an den Universitäten St. Gallen, Bergamo und 

 Cagliari

—  Seit 2015 Lehrstuhlinhaberin des Lehrstuhls 

für Familienunternehmen an der WHU – Otto 

Beis heim School of Management, Vallendar
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—  Seit 2016 Sprecherin der Entrepreneurship and 

Innovation Group, Mitgründerin sowie Ko- 

Direktorin des Instituts für Familienunterneh-

men an der WHU – Otto Beisheim School of 

Management, Vallendar

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländi-

schen Aufsichtsräten: 

— INDUS Holding AG (börsennotiert)

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder auslän-

dischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-

nehmen: 

—  Keine

********

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 

Einberufung der Hauptversammlung

Das Grundkapital der INDUS Holding AG in Höhe 

von EUR 63.571.323,62 ist im Zeitpunkt dieser 

Einberufung in 24.450.509 auf den Inhaber lau-

tende nennwertlose Stückaktien eingeteilt. Alle 

ausgegebenen Aktien gewähren eine Stimme und 

sind stimmberechtigt. 

Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Es beste-

hen keine Aktien unterschiedlicher Gattungen.

Voraussetzungen für die Tei lnahme an der Haupt-

versammlung und die Ausübung des Stimmrechts

ANMELDUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversamm-

lung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 

sich nach Maßgabe der folgenden Erläuterungen 

rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung zur 

Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts in 

der Hauptversammlung nachweisen.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den 

Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung 

beziehen, d. h. auf Donnerstag, den 8. November 

2018, 00:00 Uhr (MEZ) – sogenannter „Record 

Date“ oder „Nachweisstichtag“. Ein in Textform 

(§ 126b BGB) erstellter Nachweis des Anteilsbesit-

zes ist erforderlich und ausreichend; hierfür genügt 

eine entsprechende Bestätigung durch ein zur Ver-

wahrung von Wertpapieren zugelassenes Institut, 

insbesondere durch das depotführende Institut. 

Die Bestätigung muss in deutscher oder englischer 

Sprache verfasst sein.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteils-

besitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens 

Donners tag, den 22. November 2018, 24:00 

Uhr (MEZ), zugehen, und zwar unter folgender 

Adresse der für die Gesellschaft empfangsberech-

tigten Stelle: 

 INDUS Holding AG

c/o C-HV AG

Gewerbepark 10

92289 Ursensollen

Deutschland

Telefax: +49 (0) 9628 92 99 871

E-Mail: hv@anmeldestelle.net
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Bedeutung des Nachweisstichtags

Als Aktionär gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für 

die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts nur, wer den Nachweis 

des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht 

hat. Die Teilnahmeberechtigung und der Umfang 

des Stimmrechts richten sich nach dem Anteilsbe-

sitz des jeweiligen Aktionärs zum Nachweisstich-

tag. Eine vollständige oder teilweise Veräußerung 

des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag 

bleibt möglich, d. h. der Nachweisstichtag führt zu 

keiner Veräußerungssperre. Eine Veräußerung nach 

dem Nachweisstichtag hat keinen Einfluss auf das 

Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung, 

auf das Stimmrecht oder dessen Umfang. Personen, 

die zum Nachweisstichtag keine Aktien besitzen 

und erst nach dem Nachweisstichtag Aktionär der 

Gesellschaft werden, sind weder teilnahme- noch 

stimmberechtigt.

Nach rechtzeitigem Eingang von Anmeldung und 

Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft 

werden den Aktionären Eintrittskarten für die 

Hauptversammlung übersandt. Diese dienen den 

Aktionären als Ausweis für die Teilnahme und die 

Ausübung des Stimmrechts. Um den rechtzeitigen 

Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten 

wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung 

der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteils-

besitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Die 

Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 AktG 

ist auch in Papierform zulässig.

Verfahren bei Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptver-

sammlung teilnehmen, können ihre Stimmen 

durch Briefwahl abgeben. Hierzu steht das auf der 

Eintrittskarte abgedruckte Formular zur Verfügung. 

Ein Formular zur Stimmabgabe per Briefwahl steht 

auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung 

zum Herunterladen zur Verfügung. 

Die Briefwahlstimmen sind bis spätestens Mitt-

woch, den 28. November 2018, um 08:00 

Uhr (MEZ) an die oben im Abschnitt „Anmel-

dung“ genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder 

E-Mail-Adresse zu senden (die Zeit des Zugangs ist 

maßgebend). Alternativ kann das internetbasierte 

Vollmachts- und Abstimmungssystem genutzt 

werden (dazu s. u.).

Weitere Informationen zur Briefwahl erhalten die 

Aktionäre nach fristgemäßer Anmeldung zusam-

men mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung. 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptver-

sammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht und 

sonstige Rechte in der Hauptversammlung unter 

entsprechender Vollmachtserteilung durch einen 

Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut 

oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben 

lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße 

Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesit-

zes erforderlich. Zur Vollmachtserteilung kommen 

sowohl Erklärungen gegenüber dem zu Bevoll-

mächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft 

in Betracht. Die Bevollmächtigung kann auch noch 

nach der Anmeldung des Aktionärs zur Hauptver-

sammlung erfolgen. Zur Bevollmächtigung können 

die Formulare verwendet werden, die den Aktio-

nären nach deren ordnungsgemäßer Anmeldung 

zugesandt werden. Ein Vollmachtsformular steht 

auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung 

zum Herunterladen zur Verfügung. 

http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
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Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktio-

närsvereinigung noch diesen gemäß § 135 Abs. 8 

oder § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleich-

gestellte Personen oder Institutionen bevollmäch-

tigt werden, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, 

ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmäch-

tigung gegenüber der Gesellschaft der Textform 

(§ 126b BGB).

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, 

Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135 

Abs. 8 und § 135 Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 

AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen 

enthält die Satzung der Gesellschaft keine Vorga-

ben. Das Gesetz verlangt lediglich, dass diese hier 

genannten zu Bevollmächtigenden ihnen erteilte 

Vollmachten nachprüfbar festhalten. Wenn ein 

Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 

eine andere in § 135 AktG genannte Institution 

oder Person bevollmächtigt werden soll, ist es mög-

lich, dass die zu bevollmächtigenden Institutionen 

oder Personen eine besondere Form der Vollmacht 

verlangen. Sollte ein Aktionär ein Kreditinstitut, 

eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in 

§ 135 AktG genannten Institutionen oder Personen 

bevollmächtigen wollen, so ist dringend anzuraten, 

sich mit diesen Institutionen oder Personen über 

eine mögliche Form der Vollmacht abzustimmen. 

Der erforderliche Nachweis der Bevollmächti-

gung muss entweder am Tag der Hauptversamm-

lung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen 

werden oder der Gesellschaft vorab bis spätestens 

Mittwoch, den 28. November 2018, um 08:00 

Uhr (MEZ) unter der oben im Abschnitt „Anmel-

dung“ genannten Anschrift, Telefax-Nummer oder 

E-Mail-Adresse zugegangen sein. Alternativ kann 

das internetbasierte Vollmachts- und Abstim-

mungssystem genutzt werden (dazu s. u.).

Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechts vertreter 

der Gesellschaft

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der 

Gesellschaft benannte, jedoch an die Weisungen der 

Aktionäre gebundene Stimmrechtsvertreter bereits 

vor der Hauptversammlung mit der Ausübung 

ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen. Soweit von 

der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 

bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem 

Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts 

erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Voll-

macht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind ver-

pflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Wir bitten 

zu beachten, dass ein Stimmrechtsvertreter keine 

Weisungen entgegennehmen kann zu Wortmel-

dungen, zum Einlegen von Widersprüchen oder 

zum Stellen von Fragen oder Anträgen und dass er 

auch nicht für die Abstimmung über Verfahrensan-

träge oder unangekündigte Anträge von Aktionären 

zur Verfügung steht. 

Ein Formular zur Erteilung von Vollmacht und 

Weisungen an einen Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft wird den Aktionären mit der Eintritts-

karte übermittelt und steht auch im Internet unter  

www.indus.de/investor-relations/ hauptversammlung 

zum Herunterladen zur Verfügung. Auch bei der 

Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreters bedürfen die 

Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft der Textform. Die entsprechenden 

Vollmachten und Weisungen sind zusammen mit 

der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spä-

testens Mittwoch, den 28. November 2018, 

um 08:00 Uhr (MEZ) an die oben im Abschnitt 

„Anmeldung“ genannte Anschrift, Telefax-Num-

mer oder E-Mail-Adresse zu senden (die Zeit des 

Zugangs ist maßgebend). Alternativ kann das inter-

netbasierte Vollmachts- und Abstimmungssystem 

http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
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genutzt werden (dazu s. u.). Alternativ zu einer 

vorherigen Übermittlung der Vollmachtserklärung 

nebst Weisungen an einen Stimmrechtsvertreter ist 

auch eine Übergabe an einen Stimmrechtsvertreter 

während der Hauptversammlung möglich.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, 

so ist die Gesellschaft berechtigt, eine oder mehrere 

von diesen Personen zurückzuweisen.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung 

erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintritts-

karte zur Hauptversammlung. 

Nutzung des internetbasier ten Vollmachts- und 

Abstimmungssystems 

Sie können eine Vollmacht und Weisungen an die  

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eine 

Voll macht an Dritte auch über unser internet     ba-

siertes Vollmachts- und  Abstimmungssystem über 

die Internetseite www.indus.de/investor-relations/ 

haupt versammlung erteilen. Dort besteht zudem die 

Möglichkeit, Ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. 

Das internetbasierte Vollmachts- und Abstim-

mungssystem kann bis Mittwoch, den 28. Novem-

ber 2018, um 08:00 Uhr (MEZ) über den genann-

ten Zugang genutzt werden.

Informationen zu unserem internetbasierten Voll-

machts- und Abstimmungssystem finden Sie auf 

unserem Infoblatt, das unter www.indus.de/ investor-

relations/hauptversammlung abrufbar ist.

Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2,  § 126 Abs. 1, 

§ 127,  § 131  Abs. 1  AktG

1  ERGÄNZUNG DER TAGE SORDNUNG, 

§ 122 ABS. 2 AK TG

Ein Verlangen von Aktionären, Gegenstände auf die 

Tagesordnung zu setzen und bekannt zu machen 

(§ 122 Abs. 2 AktG), muss der Gesellschaft mindes-

tens 30 Tage vor der Versammlung zugegangen sein, 

also spätestens bis zum Montag, den 29. Oktober 

2018, 24:00 Uhr (MEZ). Das Verlangen ist an fol-

gende Adresse zu richten:

 INDUS Holding AG

– Vorstand – 

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach

Deutschland

E-Mail: indus@indus.de

2  GEGENANT R ÄGE UND WAHLVOR SCHL ÄGE VON 

 AK T IONÄREN, § 126 ABS. 1,  § 12 7 AK TG

Gegenanträge von Aktionären gegen Vorschläge 

von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimm-

ten Punkten der Tagesordnung und Vorschläge von 

Aktionären für die Wahl von Aufsichtsratsmitglie-

dern oder Abschlussprüfern, die vor der Hauptver-

sammlung zugänglich gemacht werden sollen, sind 

an die oben im Abschnitt „Anmeldung“ genannte 

Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 

zu richten. 

Die Gesellschaft wird solche Gegenanträge und 

Wahlvorschläge unverzüglich unter www.indus.de/ 

investor-relations/hauptversammlung zugänglich ma - 

chen, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Ver-

sammlung, also spätestens bis zum Mittwoch, 

den 14. November 2018, 24:00 Uhr (MEZ), bei 

der Gesellschaft eingegangen sind und die übri-

gen Voraussetzungen für eine entsprechende Ver-

öffentlichungspflicht gemäß § 126 AktG und § 127 

http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
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AktG erfüllt sind. Wir weisen darauf hin, dass 

Gegen anträge oder Wahlvorschläge in der Haupt-

versammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort 

gestellt bzw. unterbreitet werden.

3  AUSKUNF T SRECHT DE S AK T IONÄR S, 

§ 13 1  ABS. 1  AK TG

In der Hauptversammlung steht jedem Aktio-

när bzw. Aktionärsvertreter ein Auskunftsrecht 

zu (§ 131 Abs. 1 AktG). Danach ist ihm auf ent-

sprechendes Verlangen in der Hauptversammlung 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 

Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 

Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung 

erforderlich ist.  

4 WEI T ERGEHENDE ERL ÄU T ERUNGEN

Weitergehende Erläuterungen zu den genann-

ten Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, 

§ 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG finden 

sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung 

zur Ansicht und zum Herunterladen.

Informationen und Unterlagen zur Hauptversamm-

lung, Veröffentl ichungen auf der Internetseite der 

Gesellschaft

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die der 

Versammlung zugänglich zu machenden Unterla-

gen, etwaige Anträge von Aktionären sowie wei-

tere Informationen (u. a. zu Briefwahl und Stimm-

rechtsvertretung) können auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter www.indus.de/investor- relations/

hauptversammlung eingesehen und heruntergela-

den werden. Sämtliche der Hauptversammlung 

zugänglich zu machende Unterlagen werden darü-

ber hinaus in der Hauptversammlung ausliegen. Als 

zusätzlichen Service bietet die INDUS Holding AG 

ihren Aktionären auch weiterhin an, dass auf Ver-

langen eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen 

kostenfrei versandt wird.

Gemäß Ziffer 7.14 der Satzung lässt der Vorstand 

eine Übermittlung der Mitteilungen nach § 125 

AktG in Papierform zu und ermächtigt auch die 

Kreditinstitute zu einer Übermittlung in Papier-

form.

Informationen zum Datenschutz 

Seit dem 25. Mai 2018 gelten europaweit neue 

Regelungen zum Datenschutz. Informationen zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusam-

menhang mit unserer Hauptversammlung fin-

den Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung.

Bergisch Gladbach, im Oktober 2018

Der Vorstand

http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
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INF ORMAT IONEN  IM INT ERNE T
Weitere Informationen rund um die Aktie und die 

Ergebnisentwicklung finden Sie über unsere Inter-

netseite www.indus.de in der Rubrik Investor Rela-

tions. Dort sind Geschäfts- und Zwischenberichte 

der INDUS Holding AG abrufbar. Darüber hinaus 

erhalten Sie dort aktuelle Meldungen, Präsentatio-

nen, Kennzahlenübersichten, Informationen zum 

Börsenkurs und zusätzliche Service-Angebote.

www.indus.de/investor-relations

F INANZK ALENDER

ANFAHR T
PKW-Fahrer folgen bitte den grünen Koeln messe-

Hinweisschildern. Diese leiten sie im Messe-Nah-

bereich direkt auf die vorgesehenen Parkflächen im 

Bereich des Congress-Centrums Nord.

Bahn-Reisende mit Ankunft am Bahnhof  

Köln Messe/Deutz erreichen das Congress- 

Centrum Nord zu Fuß (ca. 1.000 m), indem sie  

den Hinweisschildern folgen.

Straßenbahn-Reisende nehmen die Bahn linien 1 

(Richtung Bensberg) oder 9 (Richtung Königs-

forst), die sie zum Bahnhof Köln-Deutz bringen, 

oder die Bahnlinien 3 (Richtung Thielenbruch) und 

4 (Richtung Schlebusch), die sie zur unmittelbar 

vor dem Congress-Centrum Ost liegenden Halte-

stelle „Koelnmesse“ bringen. Von dort folgen sie 

der Fußgängerbeschilderung zum Congress-Cent-

rum Nord.

DATUM EVENT

21. Februar 2019 Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2018

27. März 2019 Veröffentlichung des Geschäftsberichts zum Geschäftsjahr 2018

27. März 2019 Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2018, Düsseldorf

28. März 2019 Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2018, Frankfurt am Main

14. Mai 2019 Veröffentlichung des Zwischenberichts zum ersten Quartal 2019

29. Mai 2019 Hauptversammlung, Köln

13. August 2019 Veröffentlichung des Zwischenberichts zum ersten Halbjahr 2019

14. November 2019 Veröffentlichung des Zwischenberichts zu den ersten neun Monaten 2019

http://www.indus.de
http://www.indus.de/investor-relations
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Rheinsaal des Congress-Centrums Nord Koelnmesse

Deutz-Mülheimer Straße 111

50679 Köln

Kostenlose Parkplätze auf P21

ANSCHRIF T

Fußweg Taxi Parkplatz Fähre: City/Hbf

S-Bahn Bahnhof U-Bahn Straßenbahnhaltestelle
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